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„Vielleicht hat das wirklich 
mit der Leidenschaft zu tun,  
mit der ich Bürgermeister 
bin“

Ein Urteil und seine
Folgen (Teil !)Liebe Freundinnen und Freunde so

zialdemokratischer Kommunalpolitik,
wenn Ihr dieses Heft in Euren Hän
den haltet, ist der erste Schock über 
das desaströse Abschneiden der SPD 
bei der Bundestagswahl vielleicht 
bereits verdaut, dessen Gründe sind 
aber sicher noch längst nicht aufge
arbeitet. Es liegen aber in jedem Fall 
die 14 Stichwahlen hinter uns, die im 
Nachgang der Bürgermeisterwahlen 
vom 24. September notwendig wa
ren. In 34 Städten und Gemeinden in 
Brandenburg fanden zusammen mit 
der Bundestagswahl die Wahlen der 
Rathauschefs statt, 20 davon bereits 
im ersten Wahlgang erfolgreich. 

Aus Sicht der Sozialdemokratie fällt 
das Ergebnis ambivalent aus. So sehr 
wir uns mit den sozialdemokrati
schen Bürgermeisterinnen und Bür
germeistern, die neu oder wiederge
wählt wurden, freuen und ihnen von 
Herzen gratulieren, so sehr fiebern 
wir auch mit den Kandidatinnen und 
Kandidaten mit, die in die zweite 
Wahlrunde ziehen müssen. Unse
re Glückwünsche gehen an die be
reits feststehenden Wahlsiegerinnen 
und Wahlsieger Thomas Günther in 
Hennigsdorf, Elisabeth Herzogvon 
der Heide in Luckenwalde, Herold 
Quick in Falkenberg/Elster, Karsten 
Schreiber in Kolkwitz, Jörg Schröder 
in Seelow, Frank Steffen in Beeskow 
und Thomas Zenker in Großräschen. 
Weiter die Daumen drücken heißt 
es für Frank Balzer in Eisenhütten
stadt, HeinzGeorg Hanke in Königs 
Wusterhausen, Angela Homuth in 
Wildau, unsere Vorsitzende Ines 
Hübner in Velten, Uwe Jeschke in 
Vetschau, Jutta Lieske in Bad Freien
walde, Markus Mücke in Schulzen
dorf und Thomas Schmidt in Teltow. 
Nicht zuletzt soll auch an dieser Stel
le allen gedankt werden, die als sozi

aldemokratische Bewerberinnen und 
Bewerber in die Wahl gezogen sind, 
viel Zeit, Engagement, nicht zuletzt 
oft auch Geld in meist aufreibende 
und aufwändige Wahlkämpfe inves
tiert haben und am Wahltag keine 
Erfolge erzielen konnten.

Rangordnung  
der Wahlverlierer?
Zwar konnten sozialdemokratische 
Kandidatinnen und Kandidaten in 
mehr Gemeinden bereits im ersten 
Wahlgang Erfolge feiern als die an
derer Parteien, zwar zogen auch 
mehr Sozialdemokratinnen und So
zialdemokraten in Stichwahlen als 
Vertreterinnen und Vertreter von 
CDU, Linke oder FDP. Trotzdem kann 
das Ergebnis für die SPD nicht befrie
digend sein. Mit Oranienburg und 
Nauen gingen Städte verloren, die 
über die Stadtgrenzen hinaus nicht 
nur symbolische Bedeutung haben. 
Wie viele Rathäuser in Brandenburg 
sozialdemokratisch geführt werden, 
ist immer auch Ausdruck der kom

munalen Verankerung der Sozial
demokratie, ohne die es auch im 
Land keine Wahlerfolge und letztlich 
keinen Anspruch auf Regierungs
beteiligung geben kann. Aus dieser 
Perspektive mag man nach dem 
Wahlsonntag sorgen oder mitleids
voll auf den linken Koalitionspartner 
schauen, dem es in weit weniger Ge
meinden gelang, sich zu behaupten. 

Viel besorgniserregender bleibt es 
aber nach wie vor, dass vor allem 
parteilose Einzelbewerber oder von 
Wählervereinigungen aufgestellte 
Kandidatinnen und Kandidaten die 
Hauptkonkurrenten der SPD sind. 
Offensichtlich bildet sich auf kom
munaler Ebene der gleiche Trend 
ab wie im Bund bzw. umgekehrt: 
Den Volksparteien, zu denen man 
im Osten der Republik die Linke 
zumindest oberflächlich zählen 
konnte, gelingt es immer weniger, 
das Vertrauen großer Bevölkerungs
mehrheiten zu gewinnen oder zu 
halten. Ein Rezept, das diesem Phä

nomen entgegen wirkt, verrät uns 
der zum Ende des Jahres aus dem 
Amt scheidende Hansi Laesicke im 
Interview, das in dieser Ausgabe des 
Brandenburg Extra abgedruckt wird: 
Es ist die Verwurzelung der Politike
rinnen und Politiker in den Vereinen 
und Initiativen, die sich vor Ort um 
das (gute) Funktionieren der Gesell
schaft kümmern. 

Heute würde man vielleicht von ei
nem gut funktionierenden Netzwerk 
sprechen, dessen Pflege viel Arbeit 
bedeutet, das sich aber zwangsläu
fig dort bildet, wo sich Menschen 
miteinander für eine gemeinsame 
Sache einsetzen – weit über die 
Grenzen der Politik hinaus. Diese 
gelingende Gesellschaft, die auf ei
nem festen Fundament von Zivilge
sellschaft, Vereinen, in erster Linie 
ehrenamtlichem Engagement fußt, 
und das Gefühl, sich dieser zugehö
rig zu fühlen, machen Heimat aus. 
Verwaltungsstrukturen spielen dabei 
eine eher untergeordnete Rolle, was 

Viel zu tun!
Wahltag im Bund und in vielen Gemeinden Brandenburgs endet für die SPD  
alles andere als zufriedenstellend

Autor Niels Rochlitzer

Niels Rochlitzer, Geschäftsführer der SGK Brandenburg Foto: Christian Maaß/SGK Brandenburg
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uns abschließend zum Dauerbrenner 
Verwaltungsstrukturreform führt, 
einem Thema, dessen viele von uns 
inzwischen leid sind. 

Und kein Ende in Sicht:  
die Reform lahmt
Angesichts der gravierenden Wahl
schlappe, die die SPD bei der Bun
destagswahl in Brandenburg hinneh
men musste, stellt sich natürlich die 
Frage, ob nicht auch Landesthemen 
dazu beigetragen haben, dass die So
zialdemokratie lediglich drittstärkste 
Kraft auf Landesebene wurde. Ob 
ein Moratorium der Reform, ein Auf
schieben um fünf Jahre, wie es etwa 
vom Schatzmeister der LandesSPD 
Dr. Harald Sempf gefordert wurde, 
der geeignete Weg ist, kann man 
diskutieren. Dass jedenfalls mehr En
gagement, mehr Tiefgang und eine 
bessere Kommunikation dringend 
notwendig sind, dürfte unbestritten 
sein. Wiederholte Verschiebungen 
in der Terminachse, die der Reform 
zugrunde gelegt wurde, lassen mitt
lerweile auch die energischsten Re
formbefürworter daran zweifeln, 
dass der versprochene große Wurf 
noch rechtzeitig zustande kommt. 
Ein klares Bekenntnis in Wort, vor al
lem in der Tat ist hier gefragt. Kurz
um: Es ist viel zu tun für die Sozialde
mokratie – echte Kümmererarbeit in 
Bund, Land und Kommunen.

Glück auf! Euer
Niels Rochlitzer

„Vielleicht hat das wirklich mit der 
Leidenschaft zu tun,  
mit der ich Bürgermeister bin“
Interview mit Hans-Joachim Laesicke, Bürgermeister der Stadt Oranienburg

Lieber Hansi, ich darf Dich so 
nennen?
Wie sonst? Seit ich denken kann, 
nennen mich alle so, die mir näher 
stehen.

Nachdem Du bereits drei Jahre 
als Erster Beigeordneter und 
Kämmerer in Oranienburg die 
Geschicke der Stadt mitbestim-
men konntest, wurdest Du 1993 
zum Bürgermeister gewählt und 
zweimal mit Bilderbuchwahl-
ergebnissen im Amt bestätigt. 
Damit dürftest Du mindestens in 
Brandenburg Rekordhalter sein.
Das glaub ich nicht. Andreas Schulz 
in Hennigsdorf, Bernd Christian 
Schneck im Löwenberger Land und 
sicher noch einige andere sind nicht 
minder erfolgreich und gehören 
ebenfalls zum kommunalpolitischen 
Urgestein der SPD in Brandenburg.

Du hast Dich im vergangenen 
Jahr entschieden, nicht noch 

einmal zur Wahl anzutreten. 
Sicher schwingt doch auch 
Wehmut mit, wenn man nach 
24 Jahren den Rathausschlüssel 
übergibt?
Ohne Frage! Ich habe mich in den 
vielen Jahren so stark mit dem Amt 
und meiner Stadt Oranienburg iden
tifiziert, dass mir der Abschied aus 
dem Oranienburger Schloss schwer 
fällt. Aber letztlich ist es wichtig, 
den richtigen Zeitpunkt des Aufhö
rens nicht zu verpassen. Außerdem 
gibt es auch ein Leben danach und 
es gibt Vieles, was mich interessiert 
und wo ich mich nützlich machen 
kann. 

Hättest Du Dir 1993 vorstellen 
können, den Beruf des Bürger-
meisters 24 Jahre lang auszu-
üben, oder sollte man besser 
sagen, der Berufung 24 Jahre 
zu folgen?
Vor 24 Jahren war der Begriff „Bür
germeisterkegeln“ im allgemeinen 

Sprachgebrauch üblich geworden. 
Dafür, dass die vom Einheitskanz
ler Kohl vollmundig versprochenen 
„blühenden Landschaften“, die mit 
der Einführung der DMark quasi 
über Nacht entstehen sollten, auf 
sich warten ließen, wurden häufig 
die Bürgermeister verantwortlich 
gemacht und aus dem Amt gejagt. 
Warum mir dieses Schicksal erspart 
blieb, weiß ich nicht zu beantwor
ten. Vielleicht hat das wirklich mit 
der Leidenschaft zu tun, mit der ich 
Bürgermeister bin. 

Immerhin scheint auch für sehr 
nahestehende Beobachter das 
Amt so attraktiv zu sein, dass 
sie Dir nachfolgen möchten. 
Das ist natürlich einerseits 
ein großartiges Zeugnis für 
Deine Arbeit, sicherlich aber 
auch nicht immer ganz leicht. 
Einmal mehr stellst Du aktuell 
Geschick auf glattem Parkett 
unter Beweis. 

Jeweils langjährige Bürgermeister und Vorsitzende der SGK Brandenburg: Hansi Laesicke und Manfred Richter Foto: C.Maaß/SGK Brandenburg
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Die Erfahrung mit meiner langen 
Amtszeit lässt natürlich bei poten
tiellen Bürgermeistern die Befürch
tung entstehen, dass sie jetzt das 
Zeitfenster nutzen müssen, weil sie 
ansonsten bei einem nächsten An
lauf zu alt sein könnten. Aber sicher 
spielst du mit deiner Frage darauf 
an, dass mir drei der Kandidaten be
sonders nahestehen: Neben meiner 
Genossin wollen mir auch mein Pas
tor, mit dem ich befreundet bin, und 
sogar mein Sohn nachfolgen. 

Deshalb halte ich mich wohlweißlich 
aus dem Wahlkampf heraus und hof
fe, dass unter den Dreien das künfti
ge Stadtoberhaupt ist. 

Als Du zum Bürgermeister ge-
wählt wurdest, hatte Oranien-
burg etwas über 28.000 Einwoh-
ner. Heute sind es fast 45.000. 
Durch die Gemeindegebietsre-
form 2003, nicht zuletzt aber 
auch durch Zuzug ist Oranien-
burg gewachsen. Vor allem aber 

ist Oranienburg unter Deiner 
Ägide wirtschaftlich gewachsen 
und es geht der Stadt augen-
scheinlich gut. Das war 1993 
nicht unbedingt absehbar.
Zum Beginn meiner Amtszeit sah 
Oranienburg trostlos aus, viele Men
schen zogen in den Westen, die 
Geburtenzahlen gingen um fast 70 
Prozent zurück und Zukunftsängste 
bestimmten das Klima in der Stadt. 
Deshalb war es wichtig, zunächst 
wieder an unsere Stadt zu glauben 
und bedingungslos für sie zu ackern. 
Inzwischen erlebt Oranienburg ei
nen Aufschwung wie seit über 100 
Jahren nicht mehr und gehört zu 
den angesagtesten Städten in ganz 
Brandenburg. Deshalb gehören die 
Entwicklung der sozialen und ver
kehrlichen Infrastruktur sowie der 
Wohnungsbau zu den größten He
rausforderungen in den nächsten 
Jahren. 
 
Du hast gekrönte Häupter in 
Oranienburg empfangen, Re-

gierungs- und Staatschefs. Du 
selbst wurdest in den Ritterstand 
des königlichen Ordens Oranien-
Nassau erhoben. Was waren für 
Dich die Sternstunden in Deiner 
Zeit als Stadtoberhaupt?
Auch wenn ich viele interessante 
Menschen kennenlernen durfte, stellt 
die Eröffnung der Landesgartenschau 
2009 die größte Sternstunde meiner 
Amtszeit dar. Gegen zahlreiche Wi
derstände haben mein Baudezernent 
Frank Oltersdorf und ich vor zehn 
Jahren für eine tiefgreifende Umge
staltung der bis dahin wenig einla
denden Mitte der Stadt gesorgt, von 
der wir nicht nur bis heute, sondern 
auch noch künftig profitieren. 

Was war Dein vielleicht skurrils-
tes Erlebnis?
Als ich alleine mit dem Fahrrad zum 
Besuch unseres damaligen Minister
präsidenten Matthias Platzeck zu ei
nem Oranienburger Großbetrieb fuhr 
und von der aufgeregten jungen Frau 
an der Rezeption des Unternehmens 

mit ihm verwechselt wurde und von 
ihr bei ihrer Geschäftsführung als Ein
treffen des Landesvaters gemeldet 
wurde. 

Als Jurist mit fundierten Verwal-
tungskenntnissen und Erfahrun-
gen in der Wirtschaft warst Du 
zumindest aus heutiger Perspek-
tive und von außen betrachtet 
sehr gut vorbereitet auf das Bür-
germeisteramt. War das damals 
auch Dein Eindruck? 
Im Vergleich zu manch anderen Amts
brüdern und schwestern, die vol
ler Idealismus, aber ohne fachliches 
Rüstzeug in die kommunale Verant
wortung sprangen, hatte ich schon 
bessere berufliche Voraussetzungen. 
Deshalb wusste ich aber auch, wor
in meine Defizite und die von vielen 
anderen, die jetzt Führungsaufgaben 
übernommen hatten, bestanden. 

Aus diesem Grund war es uns in 
der SGK damals auch ein wichtiges 
Anliegen, an der frisch entstande

DEMO – das sozialdemokratische 
Magazin für Kommunalpolitik, schnell 
griffbereit im handlichen Sammelordner.
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nen Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung in Wandlitz zweijähri
ge postgradule Fernstudiengänge 
durchzusetzen, um den Frauen und 
Männern der ersten Stunde die Be
fähigung für den höheren Verwal
tungsdienst zu ermöglichen. 

Ich hatte damals schnell begriffen, 
dass man das Orchester, wenn ich 
eine Kommunalverwaltung so nen
nen darf, nur erfolgreich führen 
kann, wenn man sein Instrument 
und die Noten beherrscht. Des
halb habe ich damals neben dem 
enormen Arbeitsdruck die Chance 
genutzt, die erforderliche Qualifika
tion zu erwerben. 

Was ist aus Deiner Sicht un-
verzichtbar, wenn man Bürger-
meisterin oder Bürgermeister 
werden möchte? Es ist ja kein 
Lehrberuf, dennoch lassen sich 
aber sicher einige Grundlagen 
erlernen, die einem den Einstieg 
leichter machen.
Zunächst muss man als Bürgermeis
ter ein Menschenfreund sein. Zyni
ker und Problemsucher sollten die 
Finger vom Amt lassen. Es werden 
Menschen gebraucht, die Phanta
sie besitzen, nach Lösungen suchen 
und sich nicht damit zufrieden ge
ben, dass Verwaltungsleute mei
nen, es würde sowieso keine ge
ben. Als Bürgermeister sollte man 
sich als Regulativ zwischen Verwal
tungshandeln und Lebenswirklich
keit, denn das ist nicht immer iden
tisch, verstehen. 

Man muss brennen für diesen 
Beruf und für seine Kommune, 
oder?
Leidenschaft muss die Basis des 
Handelns sein. Wie bei einem Leh
rer oder Arzt gilt auch hier: Ganz 
schlecht ist es, wenn jemand nicht 
für seine Aufgabe brennt.

Als ebenso schrecklich empfinde 
ich es, wenn jemand das Bürger
meisteramt nur als Sprungbrett auf 
der Karriereleiter versteht. Solche 
Leute verlieren ihre eigentliche Auf
gabe schnell aus den Augen, sind 
gezwungen, ihre Freiheit (auch die, 
sich unbeliebt zu machen) zu op
fern, weil sie ständig daran denken 
müssen, potentielle Steigbügelhal
ter nicht zu verprellen. 

Diese Rücksichten habe ich nie ge
nommen, weil ich bis heute der 
tiefen Überzeugung bin, dass mein 
Leben dazu bestimmt war, Bürger
meister zu sein, um „der Stadt Bes
tes“ zu suchen.

Als Du zum ersten Mal zum 
Bürgermeister gewählt wur-
dest, herrschte da noch Auf-
bruchstimmung oder machte 
sich bereits Ernüchterung über 
die nicht so schnell wie erhofft 
blühenden Landschaften breit?
1993 war der Vereinigungseupho
rie längst finsterster Ernüchterung 
gewichen. Die Menschen erlebten 
den vollständigen Zusammenbruch 
aller vertrauter Strukturen, den Ver
lust der meisten Arbeitsplätze und 

gigantische Zukunftsängste. Nach
dem zunächst die Westdeutschen 
als Heilsbringer verklärt worden 
waren, galten sie in dieser Zeit als 
selbstsüchtige Besserwisser, denen 
häufig mit Verachtung und Ableh
nung begegnet wurde. Junge Leute 
erfüllen heute solche Erinnerungen 
der Alten Gott sei Dank mit Unver
ständnis. 

Als Sozialdemokrat hast Du von 
Anbeginn an das Land Bran-
denburg weit über die Grenzen 
der Stadt Oranienburg und 
der Kreise Oranienburg und 
später Oberhavel mitgeprägt. 
Du warst Gründungsmitglied 
der SGK Brandenburg und 19 
Jahre in deren Landesvorstand, 
zehn Jahre davon als Vorsit-
zender. Wie kam es überhaupt 
zur Gründung der SGK und wie 
funktionierte etliche Jahre vor 
Facebook und Rundmail damals 
die Vernetzung zwischen den 
ja noch sehr frisch gebackenen 
Kommunalpolitikern?
Bernd Feldhaus, ein ehemaliger 
SPDLandtagsabgeordneter aus 
Münster, kam damals als Bera
ter nach Potsdam und überzeugte 
uns, die wir nach den ersten freien 
Kommunalwahlen im Mai 1990 in 
die Vertretungen eingezogen wa
ren, wie wichtig kommunalpoliti
sche Vereinigungen sind, um den 
enormen Herausforderungen bei 
der Bewältigung der kommunalen 
Aufgaben gewachsen zu sein. Des
halb versammelten wir uns nach 
einer für heutige Verhältnisse un
glaublich kurzen Vorbereitungszeit 
im Kreiskulturhaus Neuruppin, or
derten einen Kübel Eintopf, um die 
Versorgung zu sichern, und grün
deten die SGK Brandenburg als ers
te und letzte SGK in der DDR. Das 
Ende der DDR und die Gründung 
des Landes Brandenburg vollzogen 
sich ja erst im Ergebnis des 2. Ok
tober 1990.

Im Moment kommt man in 
Brandenburg an einem Thema 
unmöglich vorbei, wenn man 
über Kommunalpolitik gestern, 
heute und morgen spricht: die 
Verwaltungsstrukturreform. 
Ganz offensichtlich tut sich die 
Landesregierung schwer mit 
dem Mammutprojekt. Du hast 
die Kreisgebietsreform 1993 

Im Jahr 2005 zusammen mit dem Teltower Amtskollegen Thomas Schmidt Foto: C.Maaß/SGK Brandenburg

Bürgermeister Hansi Laesicke anlässlich des 25. Geburtstages der SGK Brandenburg im Podi-
umsgespräch mit Liane Woellner und Bürgermeister Philipp Wesemann
 Foto: N.Rochlitzer/SGK Brandenburg
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miterlebt, die Oranienburg als 
Kreisstadt bestätigte. Du hast 
die Schönbohmsche Gemeinde-
gebietsreform 2003 miterlebt, 
in deren Zuge Oranienburg um 
sieben Ortsteile reicher wurde. 
Vor dem Hintergrund dieser 
Erfahrungen: Hast Du einen Rat 
an Deinen ehemaligen Landrat 
und jetzigen Innen- und Kom-
munalminister?
Da KarlHeinz ja auch zu den „alten 
Mooskarpfen“ der Brandenburger 
Sozialdemokratie gehört, braucht 
er meine Erinnerungen nicht. Aber 
eines weiß ich sicher: Der von man
chen beschworene Untergang des 
Abendlandes, den manche Gegner 
der aktuellen Reform heraufbe
schwören, wird ebenso ausbleiben, 
wie bei der damaligen Kreisge
bietsreform 1993 oder der Gemein
deneuordnung 2003. Aus meiner 
Erfahrung weiß ich, dass auch eine 
große kreisangehörige Stadt über 
unendliche Spielräume und Poten
tiale verfügt, die auch Cottbus, 

Frankfurt und Brandenburg nach 
einer Statusänderung nutzen könn
ten. Die heute an die Wand gemal
ten Horrorszenarien würden schnell 
als unbegründet entlarvt werden. 

Apropos: Was gibst Du als Bot-
schaft Deiner Partei mit auf den 
Weg in die Zukunft?
Die Menschen werden nicht da
durch von der SPD überzeugt, weil 

die Partei alt ist und vorgibt, für 
soziale Gerechtigkeit einzustehen, 
sondern durch Personen, die sich im 
Sportverein, in der Gewerkschaft, in 
der Kleingartensparte, in der Eltern

Fast ein Vierteljahrhundert Dienstsitz Hansi Laesickes: das Oranienburger Schloss. Foto: C.Maaß/SGK Brandenburg

„ Die Bekämpfung von Rechts extremismus ist 
nach wie vor ein aktuelles und zentrales  Thema. 
Wer den ,blick nach rechts‘ regelmäßig liest, 
erkennt die aktuellen Gefahren von Rechtsaußen 
und kann sachkundig argumentieren.“ 
 
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen im Netz: www.bnr.de

Anzeige
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vertretung oder wo auch immer für 
den Nächsten einsetzen. Wenn diese 
dann noch in der SPD sind, werden 
sie auch gewählt.

Dass allein die Mitgliedschaft in der 
SPD eine Qualifikation sei, ist ein 
großer Irrglaube.

27 intensive Jahre in der Kom-
munalpolitik, unendlich viele 
Abende und Wochenenden 
unterwegs – Deine Familie hat 
vermutlich weniger von Dir ge-
habt, als ihr lieb war. Ein großes 
Opfer. Umso mehr freut sich mit 
Sicherheit die Familie nun auf 
die Zeit nach dem 31. Dezember. 
Du auch?
Ein so intensives Engagement über 
Jahrzehnte funktioniert nur, wenn 
ein verständnisvoller Partner da ist, 
der sich nicht als Opfer des Amtes 
betrachtet. Das heißt natürlich auch, 
dass ich die wenige Freizeit, die be
stand, bewusst gemeinsam mit mei
ner Frau gestaltet habe und auch 

auf Wünsche einging, indem ich 
mich selbst zurücknahm. Im Laufe 
der Jahre habe ich schließlich auch 
bei manchen gesehen, wie Bezie
hungen zerbrachen, weil sie dem 
permanenten Ausnahmezustand 
nicht gewachsen waren. In Zukunft 
wird es auch darum gehen, wie ich 
ein permanentes Zusammensein mit 
meiner Frau und der übrigen Familie 
neu organisiere. 

Welches Hobby blieb in all den 
Jahren auf der Strecke?
Eigentlich keines. Meiner Liebe zur 
Musik, zum Theater, zur Literatur, 
zum Fahrradfahren oder Wandern 
habe ich stets gefrönt. Jetzt habe ich 
nur mehr Zeit dafür. Aber die oft ver
nachlässigten Kontakte zu Freunden 
werde ich wieder intensivieren!

Was steht ab dem 1. Januar 2018 
auf Deiner Tagesordnung? Ein 
paar Monate sind es noch. Si-
cher aber hast Du schon Pläne?
Ein hyperaktiver Mann wie ich kann 

und will selbstverständlich nicht in 
den StandbyModus schalten, sich 
ein Kissen ins Fenster legen und 
darauf warten, dass jemand stehen 
bleibt. 

In kulturellen und sozialen Berei
chen werde ich mich ehrenamtlich 
engagieren. Mit Sicherheit ist aber 
das Kapitel Kommunalpolitik abge
schlossen. Ich will keiner von denen 
werden, die als vermeintlich weiser 
Uhu andere nerven und ihnen erklä
ren wollen, dass man sowieso alles 
besser wissen würde. Solche Leute 
empfinde ich als unerträglich!

Was wünschst Du „Deiner“ 
Stadt Oranienburg für die Zu-
kunft?
Dass auch künftig mit Herz und 
Verstand die Stadtentwicklung vo
rangebracht wird und dass dummes 
Gezänk, Profilierungssucht und das 
Verfolgen selbstsüchtiger Ziele den 
Oranienburgern in der Kommunal
politik erspart bleiben. 

Lieber Hansi. Wir, die SGK Bran
denburg, sind Dir zu großem Dank 
verpflichtet und wir hoffen, Du 
nimmst Dir auch in Zukunft noch 
Zeit für uns. Du bist Mitglied im 
Beirat unserer Akademie BESSER 
BÜRGERMEISTERN. Wir hoffen auch 
weiterhin auf Deine Stimme und Ex
pertise, dort, bei unseren Kongres
sen und auch im BRANDENBURG 
EXTRA in der Zeitschrift DEMO. Vor 
allem aber wünschen wir Dir eine 
noch glückliche und erfüllte Zeit als 
Bürgermeister und eine ebenso er
füllte und erfüllende, gesunde und 
gesegnete Zeit nach dem 31. De
zember 2017! 
Herzlichen Dank!

JETZT 
AUF FACEBOOK 

BESUCHEN!

www.facebook.com/
demo.online

DAS SOZIALDEMOKRATISCHE MAGAZIN
FÜR KOMMUNALPOLITIK

VORWÄRTS-KOMMUNAL 

Anzeige
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Ein Urteil und seine Folgen (Teil 1)
Aussetzung der Kreisreform in Thüringen: Ein Modell auch für Brandenburg?

Autor Ingo Koschenz

Gebietsreformen gehören zu we
sentlichen Gelegenheiten für die 
Verfassungsgerichte der Länder, ihre 
Existenzberechtigung nachzuweisen. 
Stehen die Landesverfassungsgerich
te als „Hüter der Verfassung und der 
darin niedergelegten Grundrechte“ 
meist im Schatten des Bundesverfas
sungsgerichtes, so ist insbesondere 
die Wacht über die verfassungsrecht
lich verankerte „kommunale Selbst
verwaltungsgarantie“ im Zuge von 
kommunalen Neugliederungspro
zessen ihre Domäne. So stoppte das 
Verfassungsgericht Mecklenburg
Vorpommern 2007 z. B. eine vom 
Schweriner Landtag beschlossene 
Kreisneugliederung, welche im Nord
staat die Schaffung von fünf Groß
kreisen einschließlich der Eingliede
rung aller bislang kreisfreien Städte 
vorsah (vgl. LVerfG MV, Urt. vom 26. 
Juli 2007, LVerfG 9/06). Auch wenn 
die Mehrheit aller durchgeführten 
Neugliederungen verfassungsrecht
lich bestätigt wurden, der Einfluss der 
Landesverfassungsgerichte sollte als 
Faktor bei entsprechenden Neuglie
derungsprozessen nicht unterschätzt 
werden. Denn manchmal verstrickte 
sich der Gesetzgeber bei entspre
chenden Neugliederungen doch in 
den verfassungsrechtlichen Zwängen 
und es bedurfte der Korrektur. 

Vorschaltgesetz ist nichtig
Am 9. Juni 2017 zeigte z. B. auch 
der Thüringer Verfassungsgerichts
hof anlässlich einer Klage der op
positionellen CDUFraktion, dass er 
sich schützend vor die Verfassung 
stellen muss (vgl. dazu ThürVerfGH, 
Az. 61/16). Der Gerichtshof hatte sich 
dabei allerdings (noch) nicht mit ei
ner konkreten Neugliederung zu be
fassen. Er überprüfte ein „Vorschalt
gesetz“, mit welchem der Landtag 
auf Veranlassung der regierenden 
rotrotgrünen Koalition ein Leitbild 
beschlossen hatte, an denen sich die 
zukünftigen Gebietsstrukturen Thü
ringens orientieren sollen (vgl. dazu 
das Vorschaltgesetz zur Durchfüh
rung der Gebietsreform in Thüringen 
vom 2. Juli 2016). Dieses Vorschalt

gesetz legte dazu einerseits Min
dest und Höchsteinwohnerzahlen 
(zwischen 130.000 und 250.000 Ew.) 
sowie eine Flächenhöchstbegren
zung (3000 km²) für die zukünftige 
Kreisebene fest. Ferner wurden Kri
terien verabschiedet, nach denen die 
Gemeinden sich selbst zu „zukunfts
festen Strukturen“ zusammenschlie
ßen sollen, bevor der Gesetzgeber 
derartige Lösungen in einem weite
ren Gesetz erzwingt. Die „zukunfts
feste“ Mindesteinwohnerzahl wurde 
mit 6.000 Ew. bestimmt. Die bishe
rigen „Verwaltungsgemeinschaften“ 
sollten zugunsten des neuen Modells 
einer in Ortschaften gegliederten 
„Landgemeinde“ wegfallen. Die Lan
desregierung stellt mit dem Gesetz 
zudem finanzielle Anreize und Beihil
fen für die Neugliederungen bereit. 

Der Verfassungsgerichtshof erklär
te dieses Vorschaltgesetz aufgrund 
einer formalen Frage für nichtig. Pa

radoxerweise bezichtigte das Gericht 
dabei nicht die Landesregierung des 
Verfassungsbruches. Für die forma
len Mängel waren die unter einem 
CDULandtagspräsidenten stehende 
Landtagsverwaltung bzw. die auf 
einen entsprechenden Zeitplan be
harrenden Koalitionsfraktionen ver
antwortlich: Das Gesetz war formell 
nicht verfassungsgemäß zu Stande 
gekommen, weil bei der entscheiden
den Abstimmung den Abgeordneten 
das Anhörungsprotokoll des Innen
ausschusses nicht rechtzeitig zur Ver
fügung stand. Die Richter bestätigten 
damit die besondere Stellung der 
Abgeordneten. Hierzu gehört auch, 
dass sie zumindest die Möglichkeit 
haben, vor der entscheidenden Ab
stimmung das Vorbringen von den 
Reformbetroffenen und beteiligten 
Sachverständigen umfassend zu wür
digen. Entsprechende Anhörungen 
im Gesetzgebungsverfahren sind da
her mehr als eine reine „Formalie“, 

sondern liefern den Abgeordneten 
und der Öffentlichkeit erst das not
wendige Abwägungsmaterial für ihre 
Willensbildung. Gerade weil bei kom
munalen Neugliederungen tief in die 
„Heimatrechte“ der jeweilig Betroffe
nen eingegriffen wird und diese Ein
griffe von den an der Gesetzgebung 
Beteiligten oft unterschätzt werden, 
scheitern entsprechende Neugliede
rungsgesetze an derartigen formalen 
Mängeln im Anhörungsverfahren. 

Inhalt war rechtmäßig
Die sogenannte materielle Überprü
fung, d. h. die Überprüfung des Inhal
tes des Vorschaltgesetzes, erübrigte 
sich damit, da das Vorschaltgesetz 
vom Landtag nach Heilung der for
malen Mängel ohnehin neu verab
schiedet werden muss. Dennoch sah 
sich das Gericht gehalten, den Inhalt 
des Vorschaltgesetzes hinsichtlich 
der grundsätzlichen Zulässigkeit der 
beabsichtigten Neugliederungen um
fassend zu würdigen und insofern die 
grundsätzlichen verfassungsmäßigen 
Vorgaben an entsprechende Neuglie
derungen klarzustellen. 

Hierbei wurde der Kurs der Regie
rungskoalition zwar weitgehend 
bestätigt. Im politischen Raum löste 
das Urteil dennoch heftige Turbulen
zen aus: Während sich die CDU trotz 
Bestätigung der materiellen Recht
mäßigkeit in ihrer grundsätzlichen 
Blockadehaltung gegenüber der Ge
bietsreform bestätigt sah, reagierten 
die Koalitionsfraktionen zunächst 
divergierend. Bündnis 90/Die Grünen 
beschloss, die Kreisgebietsreform 
auszusetzen und sich vorrangig auf 
die Fusion der Kommunen zu konzen
trieren, während Die Linke und SPD 
am gesamten Reformwerk, d. h. auch 
einer baldigen Kreisneugliederung, 
festhielten. In dieser Situation trat der 
Innenminister Holger Poppenhäger 
(SPD) zurück, obwohl er für die for
malen Verfassungsmängel keine Ver
antwortung trägt. Ihm wurden aber 
wohl Kommunikationsmängel bei der 
Reform angelastet. Die Koalition trug 
damit dem Umstand Rechnung, dass 

Der Autor, Ingo Koschenz, ist studierter Rechts- und Verwaltungswissenschaftler (DHV Spey-
er), Mitglied der SGK Brandenburg und derzeit als Staatsanwalt tätig. Foto: privat
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abseits aller rechtlichen Fragen eine 
vernünftige Kommunikation für das 
Gelingen einer derartigen Reform 
unabdingbar ist. Die Koalition riskier
te daher keinen erneuten „Schnell
schuss“ und räumte der Kommunika
tion und Umsetzung der Reform mit 
dem personellen Neustart im Innen
ministerium nun deutlich mehr Zeit 
als ursprünglich beabsichtigt ein. Ein 
zusätzlicher Staatssekretär soll sich 
zudem ausschließlich um die kommu
nale Gebietsreform kümmern. Zwar 
soll das neue Vorschaltgesetz mög
lichst zeitnah verabschiedet werden, 
die gesetzliche Grundlage für die da
rauf aufbauende Kreisgebietsreform 
soll hingegen erst gegen Ende der 
Legislaturperiode beschlossen und 
statt – wie ursprünglich beabsichtigt 
– 2019 erst 2021 in Kraft treten. Die 
Gemeinden erhalten ebenfalls et
was mehr Zeit, sich im Rahmen der 
„Freiwilligkeitsphase“ zusammenzu
finden. Für den notwendig geworde
nen zweiten Anlauf wurde das Prin
zip „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ 
formuliert.

Zwar weniger die Formalien, aber 
vielmehr die vom Thüringer Verfas
sungsgericht dargelegten materiellen 
Rechtsfragen sind auch für den Bran
denburgischen Gesetzgeber bei der 
Vornahme seiner Neugliederungen 
beachtlich. Der Thüringerische Ver
fassungsgerichtshof orientierte sich 
erkennbar an der gefestigten Recht
sprechung der Verfassungsgerichte 
von Bund und Ländern, an denen 
entsprechende Gebietsreformen zu 
messen sind:

Volksabstimmung: Ein Fluch 
oder ein Segen für eine  
Gebietsreform?
So bestätigte der Thüringische Ver
fassungsgerichtshof, dass entspre
chende Zwangsgebietsreformen 
durch den Gesetzgeber „aus Grün
den des öffentlichen Wohls“ grund
sätzlich mit der kommunalen Selbst
verwaltungshoheit vereinbar sind 
und durch den Gesetzgeber auch mit 
einem einfachen Gesetz veranlasst 
werden können. Eine „Volksabstim
mung“ ist daher nicht obligatorisch. 
Dem Bund ist dagegen eine Neuglie
derung seines Bundesgebietes durch 
Zusammenlegung von Ländern ver
fassungsrechtlich verwehrt. In die 
Landesstruktur kann nur durch die 
Bürgerinnen und Bürger selbst per 

„Volksabstimmung“ eingegriffen 
werden. Auch wenn die Kommunen 
als „Keimzellen der Demokratie“ gel
ten, so genießen sie als Untergliede
rung der Länder einen geringeren 
verfassungsrechtlichen Schutz als die 
Länder selbst, die mit ihrer eigenen 
staatsrechtlichen Hoheit die Grund
lagen der „Bundesrepublik“ bilden. 

Allerdings ist die Durchführung einer 
Volksabstimmung in Fragen der kom
munalen Neugliederung auch nicht 
ausgeschlossen: Sofern die jeweilige 
Landesverfassung über Instrumente 
der „Volkgesetzgebung“ ein „Rück
holrecht“ der Bürgerinnen und Bür
ger für Parlamentsgesetze und be
schlüsse vorsieht, so sollte auch mit 
diesen „Rückholrechten“ respektvoll 
umgegangen werden. Dass die Bür
ger einen Volksentscheid über eine 
für ihre Zukunft wesentliche Frage 
herbeiführen, ist gelebte Demokra
tie. Es sollte daher ein Ansporn für 
die Landesregierung sein, bei der 
Zukunftsgestaltung nicht nur den 
notwendigen Dialog mit den Abge
ordneten im Landtag, sondern mit 
allen Bürgerinnen und Bürgern des 
Landes zu führen. Denn die Bürge
rinnen und Bürger, nicht die Abge
ordneten, müssen sich in den neu
en Gebietsstrukturen wiederfinden. 
Zudem würde eine vom Volk selbst 
bestätigte Gebietsreform eine viel 
höhere Legitimierungsfunktion ent
falten als eine nur per einfachem 
Parlamentsgesetz bestätigte. Die 
Brandenburgische Landesverfassung 
sieht aus gutem Grund ein derarti
ges Rückholrecht der Bürger vor, von 
dem eine Volksinitiative aktuell ent
sprechend Gebrauch machen möch
te. Für den Erfolg eines Volksent
scheides müssen am Ende allerdings 
auch die verfassungsmäßig vorge
sehenen Quoren erreicht werden. 
Scheitert ein Volksbegehren am Ende 
an diesen Quoren, weil sich zu wenig 
Bürger an einer Abstimmung betei
ligen, so muss auch dieses Ergebnis 
allseits akzeptiert werden. Es gehört 
zur Demokratie nämlich auch dazu, 
dass eine laute Minderheit nicht einer 
schweigenden Mehrheit ihren Willen 
aufoktroyiert. 

Neugliederung der Kreisebene: 
Grundsätzlich zulässig, aber 
wo sind die Grenzen?
Auch die Neuordnung der Kreisebe
ne wurde durch den Verfassungsge

richtshof bestätigt. Der Gesetzgeber 
hat bei der Festlegung der Mindest 
und Höchstkriterien für Kreise einen 
relativ breiten Ermessensspielraum. 
Er ist bei der Festlegung von Min
destkreisgrenzen relativ frei, so lan
ge er die kommunale Selbstverwal
tungsgarantie achtet und eine über
zeugende Begründung für die Not
wendigkeit Neugliederung im Sinne 
des „Öffentlichen Wohls“ abgeben 
kann. Die Festlegung der Kreisgren
zen zwischen 130.000 und 250.000 
Ew. begegnete daher keinen Beden
ken. Entsprechende Mindestgrößen 
sind aus wirtschaftlichen Gesichts
punkten unerlässlich, um die auftre
tenden Verwaltungsfälle mit einem 
angemessenen Aufwand erfüllen zu 
können. Allerdings ist auffällig, dass 
in Thüringen aktuell eine im deutsch
landweiten Vergleich sehr kleinteili
ge Kreisstruktur hat und die durch
schnittliche Einwohnerzahl der Land
kreise aktuell deutlich unter 100.000 
Ew. liegt. Mit einer neuen „Mindest
größe“ von 130.000 Ew. und einer 
Flächenoberbegrenzung von 3000 
km² erfolgt daher eine Anpassung 
in etwa an die Größen, welche in 
Brandenburg bereits bei der Kreisge
bietsreform 1993 als Grundlage ge
nommen wurden (150.000 Ew. Min
destgröße im „Speckgürtel“. 120.000 
Ew. im ländlichen Raum, Uckermark 
als größter Kreis etwa 3000 km² Flä
chenausdehnung). 

Viele Landkreise Brandenburgs un
terschreiten aufgrund der demogra
fischen Entwicklung heute ebenfalls 
diese 1993 festgelegten Mindestgrö
ßen, bzw. werden sie in absehbarer 
Zeit unterschreiten. Brandenburg 
hätte daher auch den Weg einer 
„kleinen“ Reform gehen können. 
Man hätte verfassungsrechtlich un
problematisch mit einzelfallbezo
genen Lösungen eine Anpassung 
der Kreisstrukturen an das 1993 be
schlossene und verfassungsrechtlich 
abgesicherte Leitbild vornehmen 
können – und hätte damit die Zahl 
bestehender Kreisverwaltungen 
ebenfalls deutlich reduziert. Einen 
ähnlichen Weg geht im Moment 
auch das Land Niedersachsen, wo 
ebenfalls einige Kreise aufgrund 
der demografischen Entwicklung als 
deutlich zu klein gelten. So wurden 
z. B. unlängst die Landkreise Göttin
gen und Osterrode am Harz (OHA) 
miteinander fusioniert und insbeson

dere im Harz und in der Heide zahl
reiche Gemeinden zusammengelegt. 
Weitere Neugliederungen von Krei
sen und Gemeinden sind in der Dis
kussion. 

Das aktuell vorliegende Kreisneu
gliederungsgesetz für das Land 
Brandenburg (LTDrs. 6/6776) baut 
dagegen auf einem komplett neu
en Leitbild auf (LTDrs. 6/4528B). 
Dieses setzt die Mindestgrößen für 
Kreise auf 175.000 Ew. herauf (in 
Ausnahmefällen 150.000 Ew.). Die 
Flächenausdehnung wird mit 5000 
km² deutlich heraufgesetzt – auch 
als Reaktion, dass in Brandenburg 
bei der dünnen und im ländlichen 
Raum tendenziell weiter abnehmen
de Besiedlungsdichte entsprechende 
Mindesteinwohnerzahlen nur bei 
größeren Flächen überhaupt noch 
erreichbar sind. Hierbei setzt sich 
die Landesregierung dem Risiko 
aus, dass sie gegenüber dem Verfas
sungsgericht und der Öffentlichkeit 
zusätzlich begründen muss, warum 
eine entsprechende Heraufsetzung 
der bisherigen Mindesteinwohner
zahlen vorgenommen wird. 

Die Landesregierung begründet dies 
im Wesentlichen mit einer „Funk
tionalreform“, d. h. der beabsich
tigten weiteren Übertragung von 
Landesaufgaben auf die Kommu
nen. Dieses ist von der verfassungs
gerichtlichen Rechtsprechung auch 
ausdrücklich als zulässig anerkannt 
worden. Auch die Herausforde
rungen moderner Verwaltungen 
(EGovernment) und gestiegene 
fachliche Notwendigkeiten lassen 
es zulässig erscheinen, bisherige 
Mindestgrößen für kommunale Ver
waltungseinheiten anzuheben. Die 
„räumliche Überschaubarkeit“ korre
liert mitunter mit den hohen Kosten, 
welche die Vorhaltung von ITTechnik 
für Verwaltung beinhaltet, die bei 
einer optimalen Anwendung aber 
gleichzeitig manchen „Gang auf das 
Amt“ überflüssig macht. Allerdings 
kann die ITTechnik die physische 
Mitwirkung z. B. der Kreistagsmit
glieder nicht ersetzen, so dass auch 
hier entsprechende Flächenhöchst
beschränkungen vom Gesetzgeber 
grundsätzlich zu beachten sind. 

Die Fortsetzung lesen Sie in Teil 
2 im nächsten Brandenburg-Split.


